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Aktienrcehts-Änderungsgcsctz 2019 

Sehr geehrtc Damen und Herren' 

Wien, am 24.4.2019 

Ich erstatte zum Entwurf des Akticnrcchts-Änderungsgesctz 2019 nachfolgende 

STI�LLlINGNAHME: 

1. Die Erläuterungen bezeichnen es als erklärtes Ziel, e111 attraktives Umfeld für 

Aktionäre zu schafTen. Der wirkungsorientierten Folgenabschätzung sind 

Zusatzkosten von rund FUR 335.000 für jede börsenotierte Aktiengesellschaft zu 

entnehmen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Österreich in den letzten Jahren kaum Börsegänge zu 

verzeichnen hat. Ein Grund liegt in den überbordenden Bcrichtspf1ichten, die die 

Unternehmen sowohl kostcn- als auch personalmäßig belasten. Zusätzliche 

kostenintensive Beriehtspiliehtcn werden die Attraktivität des Börseplatzes Wien 

weiter einschränken und eine Zunahme der Squeeze-Out-Verfahren bewirken. Die 7>U 

erwartende weitere Rückzugstätigkeit steht im Widerspruch zu dem Ziel, ein 

attraktives Umfeld für Aktionäre zu sehafTen. 
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2. Die Novelle nutzt die Gclegenhcit, dic Regelungcn über das Gremium zur 

Überprüfung des Umtauschverhältnisses nach den §§ 225g fT AktG zu überarbeiten. 

Mit der Novcllc wird dicscs Grcmium zu einer reincn Schlichtungsstelle währcnd 

eines laufenden Firmcnbuehvcrfahrcns ohnc jeden Einfluss auf die Sachcntseheidung. 

Vergleiche werden in !'ukun1l daher kaum mchr erziel bar sein. Im Ergebnis wird sich 

die an gedachte Lösung so steht zu befürchten - in der Realität als Zeitverlust 

erweisen. Fazit: Ein Gremium ohnc Kompetenz ist verzichtbar. 

3. Die 111 !'ukunft angcdachtc Kostenersatzregel ung auf Basis der gewährten 

Zuzahlungen ist insofern praxisfi'emd, als die Bemessungsgrundlage erst am Ende 

eines Verfahrens feststehen wird. Privatanleger, die sich einer anwaltlichen Vertretung 

hediencn. sollen sich abcr ebenso wie der Rechtsanwalt - bcreits bci 

Mandatscrtcilung über die Bemessungsgrundlagc Im Klaren sell1, um die 

Wirtschaftlichkeit der Vertretung beurteilen zu könncn. 

Jedcs Verfahren ist mit dcr Unsicherheit des Ausgangs und der Daucr behaftet. Dic 

nunmehr vorgeschlagene Regelung läufi auf eine zusätzliche Unsicherhcit .- nämlich 

jene der Bemessullgsgrundlagc hinaus und erwcist sich daher als eklatant 

aktionürsfcindl ich. Zicht man beispielswcise die asymmetrische 

lnf(ll'lmllionsvcrteilung zu Lasten der Aktionäre sowie die im internationalen 

Verglcieh streuaktionärsaverse 90%-Sehwelle bei Gesellschafterausschllissen ll1S 

Kalkül, wäre die ins Auge gefasste Rcgelung ein weiterer Schritt, um den 

österreichischen J3örseplatz für Mindcrheitsaktionäre unattraktiv zu gestalten. 

Als Alternative bietet sieh eine feste Bcmessungsgrundlage wie etwa der Anteil der 

ausgeschlossenen Minderheitsaktionäre am Grundkapital der Gesellschaft an. 

Abschließend bedanke ich mich für dic Gelegenheit zu dieser Stellungnahme und ersuche um 

BCI'iicksichtigung. 
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